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11. Stück

Der Landtag von Niederösterreich hat am 19. November

2009 beschlossen:

Änderung des NÖ Hundehaltegesetzes

Das NÖ Hundehaltegesetz wird wie folgt geändert:

§ 11 lautet:

Der Präsident:

Penz

Der Landeshauptmann:

Pröll

Die Landesrätin:

Rosenkranz
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§ 10

Verwaltungsübertretungen

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer

1. gegen die Bestimmungen des § 1 verstößt,

2. gegen die Bestimmung des § 3 Abs. 2 die Nach-

weise gemäß § 4 Abs. 1 Z. 2 bis 6 nicht oder nicht

rechtzeitig vorlegt,

3. gegen die Bestimmung des § 4 Abs. 1 die

Anzeige des Haltens von Hunden gemäß § 2

nicht oder unvollständig vorlegt,

4. einen oder mehrere Hunde gemäß § 2 und § 3

ohne Nachweis der erforderlichen Sachkunde zur

Haltung eines derartigen Hundes hält,

5. einen oder mehrere Hunde gemäß § 2 und § 3

ohne Nachweis einer ausreichenden Haftpflicht-

versicherung hält,

6. gegen die Bestimmung des § 5 Abs. 1 mehr als

zwei Hunde gemäß § 2 und § 3 hält, ohne dass die

Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 vorliegen,

7. trotz Untersagung der Hundehaltung gemäß § 6

Abs. 1 einen oder mehrere Hunde gemäß § 2 und

§ 3 hält,

8. trotz Untersagung der Hundehaltung gemäß § 6

Abs. 2 einen oder mehrere Hunde gemäß § 2 und

§ 3 hält,

9. gegen die Bestimmungen des § 8 Abs. 1 bis 3 ver-

stößt,

10. gegen die Bestimmung des § 8 Abs. 4 verstößt.

(2) Verwaltungsübertretungen sind, sofern die Tat nicht

den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der

Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von

der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe

bis zu € 10.000,– und im Fall der Uneinbringlichkeit

mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 4 Wochen, im 5
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Falle einer Bestrafung gemäß Abs. 1 Z. 2, 3 und 9 mit

einer Geldstrafe bis zu € 7.000,– und im Fall der

Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis

zu 3 Wochen zu bestrafen.

(3) Hunde, die Gegenstand einer strafbaren Handlung

sind, können, außer bei einer Bestrafung gemäß § 10

Abs. 1 Z. 2, 3 und 9 für verfallen erklärt werden. Zur

Sicherung des Verfalls beschlagnahmte Hunde sind

bis zur Rechtskraft der Verfallserklärung auf Kosten

des Hundehalters oder der Hundehalterin einem

Tierheim zur Verwahrung zu übergeben. Im Falle der

rechtskräftigen Verfallserklärung trägt der Hunde-

halter oder die Hundehalterin die Kosten der Verwah-

rung und allfälliger weitergehender Maßnahmen

nach den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes

BGBl. I Nr. 118/2004 in der Fassung BGBl. I

Nr. 35/2008.

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Gemeinde, in

welcher der Hundehalter oder die Hundehalterin den

Hund, der Gegenstand der Verwaltungsübertretung

ist, hält, über die rechtskräftige Bestrafung wegen

einer Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 zu ver-

ständigen.

§ 11

(1) Die Organe der Bundespolizei haben bei Vollziehung

des § 8 Abs. 3 und 4 einzuschreiten durch

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Ver-

waltungsübertretungen;

b) Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durch-

führung von Verwaltungsstrafverfahren erforder-

lich sind.

(2) Weiters haben die Organe der Bundespolizei mitzu-

wirken bei Vollziehung des § 10 Abs. 3.5
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